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 Veröffentlicht am 27.01.1999

Norm

MRG §2 Abs1 Satz3

Rechtssatz

Die unentgeltliche Vermietung einer Ho3äche zum Abstellen von Fahrzeugen im Zusammenhang mit der Vermietung

einer Wohnung in dem selben Haus an einen Minderjährigen, der noch über gar kein Fahrzeug verfügt, stellt eine

ungewöhnliche Nebenabrede dar, an die der spätere Erwerber des Hauses nicht gebunden ist.
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